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Beschlussvorlage Vorlage-Nr: 
Status: 
AZ: 
Datum: 
Wiedervorlage: 

2011/AMT/166 
öffentlich 
 
07.12.2011 
 

Neubesetzung der Schiedsstelle im Amtsbereich Stralendorf 

Fachdienst III 
Frau Karlowski 

 

Beratungsfolge 19.12.2011 Amtsausschuss des Amtes 
Stralendorf 

 
Sach- und Rechtslage: 
 
Zur Durchführung der Schlichtungsverfahren haben die amtsangehörigen Gemeinden des Amtes 
Stralendorf eine gemeinsame Schiedsstelle gebildet. 
Das Amt Stralendorf hat die Schiedsstelle des Amtes Stralendorf mit einer Schiedsperson und einem 
Stellvertreter für die Dauer von 5 Jahren neu zu besetzen. 
Die Aufgaben der Schiedsstelle werden von einer Schiedsperson und deren Stellvertreter 
wahrgenommen. Diese Tätigkeit ist ehrenamtlich. 
Jede Schiedsperson wird durch mindestens eine weitere Schiedsperson vertreten. 
Die Schiedsperson und die Stellvertreter werden vom Amtsausschuss des Amtes Stralendorf für fünf 
Jahre gewählt. 
Die Wahl bedarf der Bestätigung des Direktors des Amtsgerichtes Ludwigslust. 
Die Schiedsperson muss nach ihrer Persönlichkeit und ihren Fähigkeiten für das Amt geeignet sein, 
das 25. Lebensjahr vollendet haben und im Bereich des Amtes Stralendorf wohnhaft sein. 
Die geplante Neubesetzung der Schiedsstelle wurde im Amtsblatt Stralendorf öffentlich bekannt 
gegeben. 
Dazu ist von Herrn Sebastian Körner eine  Bewerbung eingegangen.  
Der Amtsvorsteher, Herr Wissel, wird mit Herrn Körner am 13.12.2011 ein persönliches Gespräch 
führen. 
Aufgrund der Bewerbungsunterlagen ist Herr Körner nach seiner Persönlichkeit und seinen 
Fähigkeiten als Schiedsperson geeignet. 
  

 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Amtsausschuß beschließt entsprechend der Sach - und Rechtslage Herrn Körner, als 
Schiedsperson zu wählen.  
 
 

 
Finanzielle Auswirkungen 
Keine 

 
Bemerkungen 
Aufgrund des § 24 der Kommunalverfassung des Landes M-V waren keine/folgende Mitglieder der 
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Gemeindevertretung von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen. 
 

Abstimmungsergebnis 
 
Gesetzliche Zahl der Gremiumsmitglieder: 
Zahl der anwesenden Gremiumsmitglieder: 
Davon stimmberechtigt: 
Ja-Stimmen: 
Nein-Stimmen: 
Stimmenenthaltungen: 
Ungültige Stimmen:       (Amtsvorsteher) 
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